
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Dienstbetrieb an der TU Darmstadt 

an den Tagen zwischen Weihnachten und Silvester auch in diesem Jahr nur in 

eingeschränkter Form aufrechterhalten werden muss. Das bedeutet 

insbesondere, dass die Bereiche nicht erreichbar sein müssen und keine 

Vertretungsregelungen erforderlich sind. Wir bitten die Verantwortlichen auf 

dieser Basis die Notwendigkeit einer Anwesenheit des Bereichs für die Zeit vom 

29.12.2025 bis 30.12.2025 zu prüfen und diese entsprechend zu koordinieren. 

 

Beschäftigte können entsprechend der oben genannten Abstimmung im 

Bereich wie üblich Erholungsurlaub nehmen.  

Darüber hinaus werden für den 29.12.2025 und 30.12.205 folgende 

Alternativen geschaffen: 

 

▪ Der Erholungsurlaub für diese Zeit kann auch im Vorgriff auf 

Urlaubsanspruch für das Jahr 2026 genommen werden 

▪ Es können angefallene Überstunden/Mehrarbeitsstunden aus dem 

Jahr 2025, die nicht zeitnah abgebaut werden konnten, verrechnet 

werden, auch über die üblichen Regelungen zur Genehmigung von 

Gleittagen hinaus. 

▪ Bei Vorliegen von dienstlichen Erfordernissen kann in der Zeit ab dem 

1. Oktober 2025 bis einschließlich 31. Januar 2026 Mehrarbeit über 

die regelmäßige Arbeitszeit hinaus angeordnet werden. Dies soll 

insbesondere für Beschäftigte, für die eine Inanspruchnahme von 

Erholungsurlaub aus familiären Gründen (z.B. 

Betreuungsnotwendigkeit von Kindern während der Ferienzeiten im 

ganzen Jahr oder Sorgetätigkeit für pflegebedürftige Angehörige) 

eine besondere Härte darstellt, großzügig geprüft werden. 

 

Aufgrund der diesjährigen Lage der Feiertage gehen wir davon aus, dass auch 

Abwesenheiten vom 22.12. bis 23.12. und am 02.01.2026 ermöglicht werden 

können, sofern dienstliche Interessen dem nicht entgegenstehen. Sollte es in 

einzelnen Bereichen bei den Absprachen zu unterschiedlichen Auffassungen 

kommen, stehen wir Ihnen für Gespräche gerne zur Verfügung. Wir bitten um 

Bekanntgabe dieser Information in Ihrem Verantwortungsbereich. 
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Beachten Sie bitte, dass Beschäftigte der TU Darmstadt an den Tagen 24.12 

und 31.12. von Ihrer Arbeit freigestellt sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 

 

gez. Stefan Weisenseel  

Abteilungsdirektor 


